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nicht möglich, Steuerfragen
im Detail zu beantworten.

Rein zivilrechtlich haftet
der eine Ehegatte für die vom
anderen Ehegatten begründe-
ten Schulden - abgesehen
von den für die laufenden Be-

dürfnisse der Familie einge-

gangenen Schulden - sowohl
bei der Gütertrennung als

auch beim gesetzlichen Gü-
terstand der Errungenschafts-
beteiligung nicht.

Ob die Vereinbarung einer

Gütertrennung sinnvoll ist,
sollte jeweils im Einzelfall ge-

prüft werden. Tatsächlich
wird oft die Gütertrennung
zur Regelung von Fragen an-
gestrebt, für die sie nicht
nötig oder nicht geeignet ist.

von uns geläufig, ist sie doch
eine fast obligate Begleit-
erscheinung bei Grippe-
erkrankungen. Nachdem das

Ganze bei Ihrer Tochter nun
schon über Monate andauert,
muss aber eine andere Ursa-
che dahinterstecken. In Frage
kommt einerseits eine allergi-
sehe Reaktion (zum Beispiel
auf Kisseninhalt oder -über-

zug, Körperpflegeprodukte),
anderseits kann auch eine
Überempfindlichkeit des ve-

getativen Nervensystems vor-
liegen. Es genügen dann Ver-

änderungen der Temperatur
oder Luftfeuchtigkeit oder
auch körperliche Anstren-
gungen, um einen lästigen
Nasenfluss auszulösen.

Eine Allergie lässt sich
durch entsprechende Unter-
suchungen nachweisen, was

allerdings nicht immer ein-
fach ist. Im Zweifelsfall darf
sicher auch einmal eine pro-
beweise Behandlung gewagt
werden. Ich würde morgens
und abends eine Nasenspü-
lung mit Meersalz vorneh-
men und anschliessend ein
bis zwei Hübe eines Nasen-

sprays mit topischen Stero-
iden (rezeptpflichtig) einat-
men.

Unregelmässiger Puls

Mein Hausarzt steZZte üez einer

Ro!tfineunfersuc/7un,§" einen un-
regelmässigen Herzschlag fest,

nacZî fünf bis sechs PuZsscZzZä-

gen setzt mein Herzschlag ein-

mai aus. Fr meinte, dass dies

nichts AussergewöhnZZches sei.

7ch hin 65 /ahre aZt und hahe

immer Sport getrieben und ma-
che dies auch fetzt noch. Laut
einer mir bekannten Faustregel

darf ich den Puls his 7 70 - 32
(halbes Alter) 735 bis 740
Schlade pro Minute belasten.
Verbeten Sie auch diese Mei-
nung? Um meinen Puls noch ge-

nauer messen zu können, suche

ich einen einfachen Pulszähler.

Können Sie mir ein Produkt
empfehlen?

Herzdiagnostik aus der Ferne

zu betreiben, ist ein heikles
Unterfangen. Ich gehe davon
aus, dass Ihr Hausarzt etwas

von der Sache versteht, und
bin mit ihm im Grundsatz ei-

nig, dass vereinzelte Ausset-

zer im Herzrhythmus bei
körperlichem Wohlbefinden
wahrscheinlich harmlos sind.
Als Faustregel für die Pulsfre-

quenz unter Belastung gilt
allgemein: maximaler Puls

pro Minute =180 minus AI-
ter. Für sie würde das einen
Leistungspuls von etwa 115

pro Minute ergeben. Da Sie

durch regelmässige sportliche
Tätigkeit einen guten Trai-
ningszustand erreicht haben,
darf die erwähnte Faustregel
sicher etwas grosszügiger ge-
handhabt werden. Erfah-
rungsgemäss sinkt der Ruhe-

Dr. Zur. Marco Biaggi

Medizin
Tropfende Nase
Mehre Tochfer (50) hat ein Zä-

stires Übel: feden Morgen
«läuft» ihr die Nase während
zwei bis drei Stunden wie bei
einem Schnupfen, und dies

schon seit Monaten. Der Arzt
meinte, dass man nichts dage-

gen machen kann. Kann man
wirkiieh nichts dagegen tun?

Die von Ihnen beschriebene
«Tropfnase» ist wohl jedem

« HEIMELIG» Pflegebetten
8274 Tägerwilen
Telefon 071/669 25 17

Manchmal vermieten wir
fast GRATIS

• verstellbare Pflegebetten
• Rollstühle mit sämtlichem Zubehör
• Transport- und Ruhesessel
• weitere Hilfsmittel auf Anfrage

denn wir sind darauf spezialisiert
abzuklären, ob die AHV/IV/EL oder
Ihre Krankenkasse die Mietkosten
für Ihr Pflegebett übernimmt.
Diese Dienstleistung ist für Sie
unverbindlich und kostenlos.

und Leistungspuls beim gut
trainierten Sportler im Ver-

gleich zum untrainierten.
Um den Puls zu zählen,

genügt im Prinzip eine Arm-
banduhr mit Sekundenzeiger.
Wenn Sie es einfacher haben
wollen, gibt es heute eine Rei-

he von brauchbaren Puls-
Zählern in verschiedenen
Preislagen. Am besten lassen
Sie sich im Sportgeschäft be-

raten.

Dr. med Peter KohZer

Versiehe-
rungen

Dr. Hansruedi Berger

Einmaleinlagen -
für Senioren
weniger interessant

Seit etwa zwanzig fahren habe
Zeh regelmässig GeZd Zu FiumaZ-

prämien-Versicherungspolicen
investiert. Wegen der Steuer-

befreiung der Erträgnisse resui-
tierte fur mich /eweiZs eine ver-

gieichsweise interessante Fendi-
te. 7n den Zetzten fahren ist die-

se aber zusehends geschrumpft.
Mein Versicherungsagent argu-
mentiert, das habe etwas mit
meinem AZter zu tun. 7ch bin
72 fahre a/t.

Einmalprämien setzen sich,
wie jede andere kapitalbin-
dende Lebensversicherungs-
police, aus einem Kapital-
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und einem Risikoteil zusam-
men. Stirbt der Versicherte
vor Ablauf der Police, so er-
halten die Erben eine - über
der Einmalprämie liegende -
garantierte Todesfallsumme
plus Überschüsse ausbezahlt.
Etwa ab Alter 50 beginnen die
Kosten für die Versicherung
der Todesfallsumme wegen
der zunehmend sinkenden
Lebenserwartung entspre-
chend anzusteigen. In Ihrem
Alter ist diese Risikoprämie
schon sehr teuer. Sie kostet
zum Beispiel einen 70jähri-
gen Mann 2300 Franken
für eine Einmalprämie von
100000 Franken (Laufzeit
fünf Jahre, garantiertes To-

desfallkapital 112000 Fran-
ken). Fünf Jahre später sind
es aber schon über 50 Prozent
mehr, nämlich 3500 Franken.
Dies ist mit ein Grund, wes-
halb bestimmte Gesellschaf-
ten bereits für Leute ab Alter
65 keine Einmalprämien
mehr verkaufen. Ab Alter 75

ist meines Wissens überall
Schluss.

Diese Kosten drücken na-
türlich auf die Rendite. Schon
beim 70jährigen ist diese mit
2,37 Prozent nicht mehr bril-
lant, mit 2,18 Prozent noch
um einiges schlechter für den
75jährigen (Offertstand an-
fangs Oktober 1996).

Nun gilt es zu berücksich-
tigen, dass Einmaleinlagen
steuerfrei sind; in einem Ver-

gleich mit nicht steuerbefrei-
ten Anlagen wie etwa Obliga-
tionen oder einem Bankkon-
to gilt es deshalb beim Versi-

cherungsprodukt, die Steuer-

ersparnis hinzuzurechnen.
Bei Anlegern, die 70jährig
und älter sind, muss diese

Steuerersparnis aber schon
beträchtlich sein, soll die Ein-

malprämie gegenüber ver-
gleichbaren Anlagen besser
abschneiden. Wenn zum Bei-

spiel der 75 jährige Mann die
Wahl zwischen einer - zurzeit
mit etwa 3Ü4 Prozent verzins-
liehen - Kassaobligation mit

fünfjähriger Laufzeit und
einer Einmalprämie (Rendite:
2,18 Prozent; ohne Berück-

sichtigung der Risikoprämie)
hat, so müsste der Grenzsteu-
ersatz (höchste Progressions-
stufe) von Bundes- und
Staatssteuer zusammen 33

Prozent betragen, um nur
Gleichstand mit der festver-
zinslichen Bankanlage zu er-
reichen. In den meisten Kan-
tonen entspricht dies aber
einem steuerbaren Einkorn-
men von etwa 90 000 Fran-
ken. Fazit: In diesem Alter
sind Einmaleinlagen nur
noch für Gutsituierte interes-
sant.

Bis Ende 1994 konnte die
Branche dieses Problem eini-
germassen elegant umschif-
fen, indem sie Policen mit
nur geringer oder gar keiner
Risikodeckung mit entspre-
chend geringeren Kosten an-
bot. Diese sogenannte Erle-

bensfallpolice war nicht zu-
letzt wegen der oben be-
schriebenen Problematik
geschaffen worden. Leider
begann die Branche das Pro-
dukt wegen seiner Vergleichs-
weise höheren Rendite zuse-
hends als Anlagehit zu ver-
markten, bis die Steuerbehör-
den die Steuerbefreiung
kurzerhand aufhoben. Damit
haben die Gesellschaften
ihren älteren Kunden einen
schlechten Dienst erwiesen.

Dr. Hflnsrwedi Berber

ßrosc/iüre
70. AffV-ftevisfon
Sie erba/ten eine Broschüre

über die 0. AHV-Rews/on

des Bundesamtes für
Sozia/versicberung m/t
frankiertem, an Sie selbst

adressiertem C5-Couvert
bei:

Zeit/upe, Ah/k-ßroscbüre,
Postfach 642, 8027 Zürich

Daten: 13. bis 18. Januar 1997

3. bis 8. März 1997

in diesen Hotels:

Sadrein

Salätschis

Scesaplana

Sommerfeld

Berghaus Schwänzelegg

Tel. 081/325 16 35

Tel. 081/325 18 18

Tel. 081/307 54 00
Tel. 081/332 13 12

Tel. 081/325 12 34

Verlangen sie unser Spezialprogramm!

ab

ab

Fr. 750,
Fr. 745,
Fr. 700,
Fr. 725,
Fr. 605,

Verkehrsverein Grüsch, 7214 Grüsch

Tel. 081/325 19 63 oder 081/325 12 34, Fax 081/325 32 45

5 Tage Halbpension, 6-Tages-Skipass, 5 Tage Skischule und vieles mehr.

Ein Treppenlift...
damit wir es bequemer haben!

«Wir warteten viel zu lange»

' Bitte senden Sie mir Unterlagen
| Ich möchte einen Kostenvoranschlag

I Name/Vorname

| Strasse

| PLZ/Ort

j Telefon zl.nov.96

• für Jahrzehnte
• passt praktisch

auf jede Treppe
• in einem Tag

montiert

sofort Auskunft
01/920 05 04

UCDAf Ar Tramstra:nbKAVl ÄVJ 8707Uetikon
innen und aussen
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